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1. Allgemeines 

1.1 Einführung 

In der Stadt Dargun soll ca. 3 km nordwestlich vom Ortsteil Dargun eine Photovoltaik-

Freiflächenanlage auf zwei Teilflächen errichtet werden. Ein Teil der planerischen Vorberei-

tung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes. 

Die Stadt Dargun hat sich mit dem Antrag eines Vorhabenträgers auseinandergesetzt und 

diesen Impuls gebend genutzt, um einen Bebauungsplan aufzustellen. 

Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zur Energiewende geleistet. 

Mit der Planung sind folgende Ziele verbunden:  

- Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

- Nutzung erneuerbarer Energien 

- Nutzung einer geeigneten Fläche zur Erzeugung erneuerbarer Energien 

- Beitrag zu einer positiven Entwicklung der Stadt    

-  

1.2 Verfahren 

Das Bauleitplanverfahren für den Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage 

Dargun“ ist zweistufig und besteht aus einer frühzeitigen und einer förmlichen Behördenbe-

teiligung. 

 

1.3 Verfahrensablauf  

Die Bauleitplanung wird im 2-stufigen Regelverfahren nach §§ 3 und 4 BauGB aufgestellt. 

Folgende gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlaufen: 

 

Nr. Verfahrensschritt Datum / Zeitraum 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 07.12.2021 

2. Änderung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 

BauGB 

 

3. Frühzeitige Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB  

4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

5. Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

6. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB  

8. Inkrafttreten durch ortsübliche Bekanntmachung des Sat-

zungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
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1.4 Kartengrundlage 

Die Planzeichnung wird auf Grundlage eines digitalen Flurkartenauszuges des Landkreises 

Mecklenburgische Seenplatte, Kataster- und Vermessungsamt, Platanenstraße 43 in 17033 

Neubrandenburg vom Januar / 2022 erstellt.  

 

1.5 Rechtsgrundlagen 

Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Dargun“ der 

Stadt Dargun“ sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 

2021 (BGBl. I S. 4147).  

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Baugesetzbuches 

(Baugesetzbuchausführungsgesetz - AG-BauGB M-V) vom 30. Januar 1998, zuletzt ge-

ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Oktober 2010 (GVOBI.M-V, S.615, 618) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 

S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 

1802). 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 290 Verordnung vom 

18. August 2021; (BGBI. I S. 3908) 

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), in der Fassung der Bekannt-

machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S. 344, 2016 S. 28), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V, S.1033) 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesplanungsgesetz - LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 

(GVOBl. M-V, S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V, S. 221, 228) 

- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Januar 

1998 (GVOBl. M-V, S. 12ff), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. 

Juli 2010 (GVOBl. M-V, S. 383, 392) 

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-

gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz-NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 

(GVOBl. M-V, S. 66, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V, S. 221, 228) 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-

UVP-Gesetz - LUVPG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2018 (GVOBl. M-V, S. 362) 

- Landeswaldgesetz (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 

(GVOBl. M-V2011, S.870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V, S. 219) 
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- Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher 

Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBI. 

I S. 3465) 

- Gesetz über den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesboden-

schutzgesetz- LBodSchG M-V) vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 759, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. JuIi 2018, (GVOBI. M-V, S. 219) 

- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.98 

(GVOBl. M-V, S. 12, 247), geändert durch Gesetz vom 12.07.10 (GVOBl. M-V, S. 383, 

392) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in Kraft getreten am 

07.08.2009 bzw. 01.03.2010 zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 4. Dezember 2018 

(BGBl. I S. 2254, 2255) , 

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30. November 

1992 (GVOBl. M-V, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 

2018 (GVOBl. M-V, S. 221, 228), 

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt mehrfach 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)  

- Hauptsatzung der Stadt Dargun 

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer letztgültigen Fassung zum Zeitpunkt 

der Aufstellung des Planes. 

 

1.6 Bestandteile des Bebauungsplanes  

Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Dargun“ 

der Stadt Dargun besteht aus: 

- Teil A Planzeichnung im Maßstab 1:2.500 mit der Zeichenerklärung und 

- Teil B Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan sowie der 

- Verfahrensübersicht  

 

Dem Bebauungsplan wird diese Begründung beigefügt, in der Ziele, Zweck und wesentliche 

Auswirkungen des Planes dargelegt werden. Noch zu erarbeitende Fachgutachten werden 

in den Bebauungsplan eingearbeitet und werden an den betreffenden Textstellen benannt. 
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1.7 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung ist gem. § 9 Abs. 7 BauGB in der 

Planunterlage (Planteil) zeichnerisch dargestellt. Der Geltungsbereich der Satzung erstreckt 

sich auf Teilbereiche der Flurstücke 44, 51, 53 und 54, der Flur 1 der Gemarkung Dargun. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst eine Flä-

che von 12,2 ha.  

Eigentumsverhältnisse 

Das Grundstück befindet sich im privaten Eigentum.  

 

1.8 Angaben zur Gemeinde/ Lage im Raum 

Die Stadt Dargun liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und hat den raumordne-

rischen Status eines Grundzentrums. Dort ist auch der Verwaltungssitz. Sie gehört zum 

Nahbereich des Oberzentrums Neubrandenburg. Die Stadt Neubrandenburg ist Kreisstadt 

des Landkreises und liegt ca. 50km südlich des Planbereiches. 

 

  

Abbildung 1: Luftbild der Ortslage Dargun mit eingezeichnetem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 19 

„Sondergebiet Photovoltaikanlage Dargun“ der Stadt Dargun  

Stadt Dargun 

Plangebiet 
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2. Planungserfordernis/ Ziele und Zweck des Bebauungsplanes 

Für die geplante Nutzung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes als eine notwendige 

Voraussetzung erforderlich, um die bauliche und sonstige Nutzung des Plangebietes zu steu-

ern und damit eine geordnete sowie nachhaltige städtebauliche Entwicklung gemäß § 1 

Abs. 3 und 5 BauGB sicherzustellen. 

Planungsziel der Stadt ist die Schaffung der planungsrechtlichen Bedingungen für die Nut-

zung von Photovoltaik zur Energieerzeugung und Einspeisung in das öffentliche Netz.  

Erforderliche Ausgleichsmaßnahmen sowie die dafür notwendigen Flächen werden festge-

setzt. Im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist zu klären, inwieweit Einwirkungen auf die 

Schutzgüter bestehen.  

 

2.1 Städtebaulicher Vertrag 

Mit der Stadt Dargun wird ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB abgeschlossen.  

Inhalt des Vertrages ist u.a. die Übernahme aller anfallenden Planungskosten sowie die 

Rückbauverpflichtung der PV-Freiflächenanlage nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung, 

durch den Antragsteller. 

 

Der städtebauliche Vertrag wurde mit Datum vom …………. 2022 abgeschlossen. 
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3. Rahmenbedingungen/ übergeordnete Planungen  

3.1 Vorgaben des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP 

M-V) 

 

 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem aktuellen LEP Mecklenburg - Vorpommern 

  

Plangebiet 
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Die Karte des LEP M-V beinhaltet für das Planungsgebiet folgende Vorgaben. 

 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 

Programmsatz 4.5 Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei  

(02) „Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 nicht in an-

deren Nutzungen umgewandelt werden“ (Z). 

(03) „In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft101 soll dem Erhalt und der Entwicklung 

landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen 

werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, 

Vorhaben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen.“ 

Berücksichtigung in der Planung: 

Dem Ziel der Raumordnung wird entsprochen: Die Böden im Plangebiet weisen gemäß Bo-

denschätzung eine Wertzahl 42/32 (Ackerzahl/Grünlandzahl) auf und lassen sich daher einer 

baulichen Nutzung zuführen, ohne im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung (Z) zu 

stehen. 

 

Vorbehaltsgebiet Tourismus 

Programmsatz 4.6 Tourismusentwicklung und Tourismusräume  

(04) „In den Vorbehaltsgebieten Tourismus108 soll der Sicherung der Funktion für Touris-

mus und Erholung besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei der Abwägung 

mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktionen und Nut-

zungen und denen des Tourismus selbst besonders zu berücksichtigen.“ 

Berücksichtigung in der Planung: 

Für den Tourismus hatten diese Flächen in der Vergangenheit auch aufgrund der intensiven 

landwirtschaftlichen Nutzung keine hervorgehobene Bedeutung. Im Einzugsbereich des Vor-

habens werden darüber hinaus keine touristischen Belange berührt. 
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Infrastrukturentwicklung  

Programmsatz 5.3. Energie  

(1) „In allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energiever-

sorgung gewährleistet werden. Um einen substantiellen Beitrag zur Energiewende in 

Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich zunehmen. 

(2)  Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau der erneuerbaren Energien 

auch dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren. Weitere 

Reduzierungen von Treibhausgasemissionen sollen insbesondere durch Festlegung von 

Maßnahmen – zur Energieeinsparung, – der Erhöhung der Energieeffizienz, – der Erschlie-

ßung vorhandener Wärmepotenziale z. B. durch Nutzung der Geothermie sowie – der Ver-

ringerung verkehrsbedingter Emissionen n der Regional- und Bauleitplanung sowie anderen 

kommunalen Planungen erreicht werden. Bei Planungen und Maßnahmen zum Ausbau er-

neuerbarer Energien, die zu erheblichen Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange 

führen, ist zu prüfen, ob rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses angewendet werden können. (Z)“ 

Berücksichtigung in der Planung:  

Den Vorgaben der Programmsätze 5.3 (1) und (2) werden erfüllt. Der Bebauungsplan bildet 

einen städtebaulichen Rahmen für die Entwicklung der Stromerzeugung aus solarer Energie. 

Dem geforderten „…substantiellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, …“ 

wird damit nachgekommen. 
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3.2 Vorgaben des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seen-

platte (RREP MS) 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) ist 

seit dem 15.06.2011 (GVOBl Nr. 10/2011 S. 362) rechtsgültig.  

In der Region Mecklenburgische Seenplatte sollen im Rahmen der Energieversorgung zuneh-

mend regenerative Energiequellen genutzt und schrittweise in Ergänzung zur Nutzung her-

kömmlicher Energieträger ausgebaut werden. Dabei sind Belange von Umwelt- und Natur-

schutz zu beachten. Diese Entwicklungsziele sind im RREP MS verankert (Programmsatz 

6.5 (4) des RREP MS).  

 

 

 

Das RREP MS beinhaltet für das Planungsgebiet u.a. folgende Vorgaben. 

  

Plangebiet 
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Infrastrukturentwicklung 

 

Programmsatz 6.5 Energie einschließlich Windenergie  

 

(6) 

 

„Photovoltaikanlagen sollen vorrangig an bzw. auf vorhandenen Gebäuden und baulichen 

Anlagen errichtet werden. Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen insbesondere auf bereits 

versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militärischen Konversionsflächen er-

richtet werden.  

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind: 

 - Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege262, 

 - Tourismusschwerpunkträume263 außerhalb bebauter Ortslagen, 

 - Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie264 Neubrandenburg-Trollenhagen, 

 - regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie265, 

 - Eignungsgebiete für Windenergieanlagen266. (Z) 

 

 Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb 

der aufgeführten freizuhaltenden Räume, Gebiete und Standorte sind insbesondere sons-

tige Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der 

Landwirtschaft und der Forstwirtschaft zu berücksichtigen.“ 

Berücksichtigung in der Planung 

Die Vorgaben des Programmsatzes 6.5 (6) werden erfüllt.  

Die vorangegangene Nutzung als Kiestagebau lässt damit eine Planung zu und ist als ge-

eignet anzusehen.  

 

Die Prüfung der Raumverträglichkeit wird gesondert im Umweltbericht dargelegt.  

Gegenwärtig befindet sich das RREP MS in der 3. Beteiligungsstufe zur Teilfortschreibung 

zum Programmsatz 6.5(5) „Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“. Diese stellt für das 

Plangebiet kein Eignungsgebiet dar. 

 

Vorliegend ist somit kein Konflikt mit den formulierten Zielstellungen des LEP M-V und 

RREP MSE erkennbar, denn es wird ein Beitrag zur Energiewende geleistet und keine Vor-

ranggebiete beansprucht. 

 

Die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort ist somit zielführend. Es ist davon aus-

zugehen, dass die von der Stadt Dargun formulierten Planungsziele den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entsprechen.  
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3.3 Zielsetzung gemäß Flächennutzungsplan/Entwicklungsziele der Gemeinde 

Bezug zum Flächennutzungsplan 

Zur Erlangung von Baurecht ist ein Bebauungsplan erforderlich. Gemäß § 8 Abs. 2, Satz 2 

ist ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die 

städtebauliche Entwicklung zu ordnen.  

In der Stadt Dargun gibt es einen wirksamen Flächennutzungsplan, der den nördlichen Be-

reich von der Stadt Dargun miteinbezieht.  

Im Plangebiet ist eine Fläche für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen 

dargestellt. Des Weiteren sind Bodendenkmale im Plangebiet gekennzeichnet, welche nach 

fachgerechter Bergung und Dokumentation veränderbar sind. 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem gültigen FNP der Stadt Dargun 

 

 

  

Plangebiet 
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Entwicklungsziel der Stadt  

Die Stadt Dargun ist an der Nutzung regenerativer Energien interessiert, im Interesse der 

Allgemeinheit aber auch zum Nutzen für die Bürger. Es wurden an verschiedenen Standorten 

im Stadtgebiet entsprechende Vorhaben umgesetzt, für die zuvor durch die Stadt Baurecht 

geschaffen wurde. 

Die Stadt hat sich im Zuge der Planaufstellung mit den Zusammenhängen zur Entwicklung 

des gesamten Stadtgebietes auseinandergesetzt. Mit dem B-Plan Nr. 19 sind folgende Ziele 

verbunden.  

- Schaffung eines Beitrages zum Klimaschutz 

- Erzeugung von Elektroenergie aus regenerativen Quellen 

- Partizipation an der gewerblichen Nutzung eines privaten Betreibers 

 

3.4 Beitrag zum Klimaschutz 

„Die Bundesregierung sieht vor, die erneuerbaren Energien konsequent auszubauen und die 

Energieeffizienz weiter zu erhöhen. Ziel ist es, dass die erneuerbaren Energien den Haupt-

anteil an der Energieversorgung übernehmen. Auf diesem Weg sollen in einem dynamischen 

Energiemix die konventionellen Energieträger kontinuierlich durch alternative Energien er-

setzt werden. Die Solarenergie ist eine wichtige Zukunftstechnologie am Standort Deutsch-

land. 

Auch Mecklenburg-Vorpommern verfügt über gute Bedingungen zur Nutzung der Solarener-

gie. In den letzten Jahren konnte die Anzahl der installierten Photovoltaikanlagen (PV-Anla-

gen) wesentlich erhöht werden. Es gibt jedoch noch erhebliche Steigerungsmöglichkeiten. 

Ziel sollte es dabei sein, PV-Anlagen insbesondere auf vorhandenen baulichen Anlagen zu 

installieren und im Außenbereich bereits versiegelte Flächen in Anspruch zu nehmen.“ (Aus-

zug aus Großflächige Photovoltaikanlagen im Außenbereich, Hinweise für die raumordneri-

sche Bewertung und die baurechtliche Beurteilung, http://www.mv-regie-

rung.de/vm/arbm/doku/PR_Hinweise_Photovoltaikanlagen.pdf). 

Mit dem Vorhaben wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 

 

3.5 Energiepolitische Konzeption für Mecklenburg- Vorpommern 

Die Gesamtkonzeption für eine integrierte Energie- und Klimaschutzpolitik der Landesregie-

rung vom Februar 2015 beinhaltet auf Seite 9 das Ziel „einer vollständigen Umstellung der 

Energiegewinnung hin zu erneuerbaren Energieträgern“. Zu der Erreichung dieses Ziels leis-

tet das Vorhaben einen Beitrag. 

  

3.6 Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 

Die Stadt Dargun wird die Planung beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit Bitte 

um Weiterleitung an das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seen-

platte mit Schreiben vom ………… anzeigen.  

Der Inhalt dieses Punktes wird mit Vorlage der landesplanerischen Stellungnahme in der 

Begründung ergänzt. 

  

http://www.mv-regierung.de/vm/arbm/doku/PR_Hinweise_Photovoltaikanlagen.pdf
http://www.mv-regierung.de/vm/arbm/doku/PR_Hinweise_Photovoltaikanlagen.pdf
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4. Bestandsanalyse 

4.1 Lage des Plangebietes  

Das Plangebiet befindet sich etwa 3 km nördlich von der Stadt Dargun und ca. 13 km östlich 

von der Hansestadt Demmin.  

 

4.2 Naturräumliche Gegebenheiten  

Die Flächen im Umfeld der geplanten PV-Anlage werden landwirtschaftlich genutzt. 

Der Standort liegt bei einer Höhe von ca. 15 m ü. NHN. Nach Südosten fällt das Gelände 

leicht auf ca. 20 m ü. NHN ab, nach Nordwest steigt es auf ca. 32 m ü. NHN (Normalhö-

hennull) an.  

Der Ort befindet sich in der naturräumlichen Landschaftszone „Rückland der Mecklenburgi-

schen Seenplatte“ und ist der Großlandschaft „Oberes Peenegebiet“ und der Landschafts-

einheit „Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz“ zuzuordnen.  

 

4.3 Vorhandene Bestandsstrukturen  

Gegenwärtige Nutzungen 

Im Plangebiet erfolgt teilweise die Förderung von Baustoffen ( u.a. Kies) und stellt jetzt eine 

Kiesgrube dar. 

 

4.4 Nachbarschaftliche Belange 

Die Wohnbebauung der Ortslage Dargun befindet sich ca. 3 km südlich des Plangebietes. 

Die schutzbedürftige Wohnbebauung befindet sich visuell getrennt durch Strauchhecken 

von dem Plangebiet. Eine teilweise Sichtbarkeit des zukünftigen Solarparks von den Wohn-

häusern- bzw. Grundstücken aus, ist jedoch nicht ausgeschlossen. 
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5. Berücksichtigung von allgemeinen Anforderungen und Belangen 

5.1 Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Beschreibung der Schutzgüter im Einwirkungsbereich, die Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Umwelt und die Eingriffs- und Ausgleichsproblematik werden im Teil II Umweltbe-

richt ausführlich beschrieben und an dieser Stelle wird darauf verwiesen.  

 

 Wald i.S.d. Landeswaldgesetzes und forstrechtliche Belange 

Das Plangebiet grenzt im Westen an eine Waldfläche (Abteilung 3204, Revier Fürstenhof) 

im Sinne des § 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) an.  

 

5.2 Bodenschutz 

Der vorgesehene dauerhafte Bewuchs der Oberfläche schützt sie vor Erosion. Zudem stellt 

die geplante extensive Bewirtschaftung der Grünflächen unter den Modulen für den Boden, 

und für das Grundwasser einen Vorteil gegenüber der voran gegangenen landwirtschaftli-

chen Nutzung dar. 

 

5.3 Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 

Baudenkmale und Bodendenkmale sind im Plangebiet bekannt. Die dazugehörigen Hinweise 

und Kennzeichnungen werden im Laufe der Planung ergänzt. 

Das Landschaftsbild ist ein Faktor der Baukultur. Es wird im Norden und Süden des Plange-

bietes eine Anpflanzung vorgesehen, so dass damit auf visuelle Wirkungen bei der Wahr-

nehmung des Landschaftsbildes großräumig eingegangen wird. 

 

5.4 Belange des Schutzes vor Immissionen 

Blendung 

Betriebs- und lagebedingt sind durch die Photovoltaikanlagen keine signifikanten Immissi-

onsbelastungen für das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
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6. Planerische Zielsetzungen und Nutzungskonzept 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Gebiet nördlich der Stadt Dargun geschaffen.  

Des Weiteren dient die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Sondergebiet Photovolta-

ikanlage Dargun“ der städtebaulichen Neuausrichtung und Nachnutzung von Flächen des 

Kiesabbaus.  

Das Plangebiet ist durch den Kiestagebau deutlich vorbelastet und wird in 2 Bauabschnitte 

aufgeteilt, da der Abbau von Kies auf der nordwestlichen Teilfläche (Teilbereich 1) bereits 

eingestellt wurde. Im südöstlichen Bereich des Geltungsbereichs wird noch über einen län-

geren Zeitraum der Kiestagebau betrieben. Nach der geplanten Auskiesung wird auch hier 

eine Nachnutzung in Form einer Photovoltaik-Freiflächenanlage angestrebt.  

 

Die zukünftige Nutzung des Gebietes soll entsprechend der Zulässigkeiten eines Sonstigen 

Sondergebietes Photovoltaikanlage ermöglicht werden.  

Im Aufstellungsverfahren werden insbesondere folgende Probleme betrachtet: 

- die Umweltauswirkungen der Vorhaben auf umgebende Nutzungen sind zu untersuchen 

und darzustellen 

- die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes, die mit der Errich-

tung der Photovoltaikanlage verbunden ist, ist zu ermitteln.  

- ein ausreichender Schutz für benachbarte empfindliche Nutzungen ist nachzuweisen.  

Nutzungskonzept 

Es ist beabsichtigt die Anlage von Photovoltaikelementen (PV-Elemente) innerhalb des Sons-

tigen Sondergebiets auf einer Fläche von ca. 10,6 ha (Fläche innerhalb der Baugrenze) zu 

nutzen. Der durch die Solarkollektoren erzeugte Strom wird in das regionale Stromnetz ein-

gespeist. 

Auf den genannten Flächen könnten bis zu 5 MWp pro Jahr erreicht werden. 

Vorgesehene Bauweise 

Es soll eine Trägerkonstruktion in aufgeständerte Bauweise errichtet werden. Darauf werden 

die Photovoltaikelemente installiert. 

 

Die Netzverträglichkeit wurde bestätigt. Der Einspeisepunkt ist bestimmt. 

Zur Realisierung ist eine Einspeiseleitung mittels Kabelverlegung im Erdreich notwendig.  

Zu den baulichen Anlagen gehören die Photovoltaik-Module (Paneele), welche auf Metall-

ständern befestigt werden. Die Aufständerung wird im Boden verankert.  

Es werden Anlagen zu folgenden Nutzungszwecken errichtet (allgemein):  

a) zum Betrieb, zur Wartung und zur Erneuerung von Photovoltaikanlagen mit Fundament, 

einschließlich der erforderlichen Infrastruktur wie Schalt- und Trafostationen und Wech-

selrichter (Nebenanlagen); 

b) zum Betrieb, zur Wartung zur Erneuerung und zu dauerhaften Belassung von unterirdi-

schen, gegebenenfalls mehrsträngigen Kabelleitungen nebst Steuer- und Kommunikati-

onsleitungen; 
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c) Unterhaltung und Benutzung von Zufahrtswegen;  

d) zum jederzeitigen Zugang zu sämtlichen Anlagen und Baulichkeiten, auch für erforderli-

che Bauvorbereitungstätigkeiten, durch Betreten und Befahren mit Fahrzeugen und Ma-

schinen, auch durch Dritte, etwa durch Handwerker und Aufsichtspersonen. 

Der Solarpark wird mittels eines 2,00 Meter hohen Sicherheitszaun gegen unbefugtes Be-

treten gesichert.  

Im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen nimmt der Planungsträger die Möglichkeit 

wahr, die baulichen Anlagen bezüglich der Höhe und der überbauten bzw. überspannten 

Fläche zu regeln und zu begrenzen (s. auch Maß der baulichen Nutzung). 

Bezug zum Erneuerbare Energien Gesetz (EEG 2021) 

„Gemäß § 48 des EEG beträgt für Strom aus Solaranlagen, deren anzulegender Wert anzu-

legender Wert gesetzlich bestimmt wird, vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 6,01 Cent pro 

Kilowattstunde, wenn die Anlage im Bereich eines beschlossenen vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans im Sinne des § 30 des Baugesetzbuches errichtet worden ist und der vorha-

benbezogenen Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit dem 

Zweck der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 

aufgestellt worden ist und sich die Anlage auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen 

oder Schienenwegen liegen, und die Anlage in einer Entfernung von bis zu 200 Metern, 

gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet worden und innerhalb dieser Entfer-

nung ein längs zur Fahrbahn gelegener und mindestens 15 Meter breiter Korridor freigehal-

ten worden ist.“ 

Das Vorhaben orientiert sich am Gesetz für den Ausbau erneuerbare – Energien – Gesetz 

und entspricht den Vorgaben des LEP M-V 2016.  

Betreibungskonzept 

Die Nutzung erfolgt durch eine private Gesellschaft.  

Die Fläche wird zum Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit Nebenanlagen genutzt. 

Es sind der Betrieb, die Wartung und die Erneuerung vorgesehen. Zufahrtswege zur Unter-

haltung der Anlage werden geschaffen.  
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7. Verkehrsanbindung/ Ver- und Entsorgung 

Der Bebauungsplan setzt zur Sicherung der Erschließung des Plangebietes gemäß §9 Abs.1 

BauGB Straßenverkehrsflächen fest.  

7.1 Verkehrliche Erschließung 

Äußere Erschließung 

Die Photovoltaikanlage wird über einen eigens dafür anzulegenden Zufahrtsweg, von der 

Bundesstraße B110 kommend, erschlossen.  

Innere Erschließung und Feuerwehrzufahrt 

Ausgehend von der öffentlichen Straße wird eine Zufahrt zum Solarpark angelegt, welcher 

auch die Erreichbarkeit für die Feuerwehr gewährleistet. Die Innere Erschließung erfolgt über 

unbefestigte (Schotter)Wege.  

 

7.2 Medien 

Wasserver- und Entsorgung 

Eine weitere Erschließung z.B. Wasserver- und Entsorgung ist für das Plangebiet nicht er-

forderlich, da in der aufsichtslosen Anlage keine Gebäude mit Räumen zum dauerhaften 

Aufenthalt von Menschen zulässig sein sollen und somit auch keine Sanitärräume entstehen 

werden. 

Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser ist breiflächig auf dem jeweiligen 

Grundstück über die geschlossene Vegetationsdecke und belebte Bodenzonen zu versi-

ckern.  

Elektroenergieversorgung/ Stromeinspeisung 

Zur Erschließung des Plangebiets ist lediglich der Anschluss zur Einspeisung der erzeugten 

Energie an das öffentliche Stromnetz notwendig. Der Anschluss erfolgt über ein erdverleg-

tes Mittelspannungskabel von den Wechselrichtern bis zur Netzübergabestation. Der geeig-

nete Einspeise- bzw. Anschlusspunkt (Verknüpfungspunkt) für die Erzeugungsanlage (EZA) 

ist geklärt.  

Telekommunikation 

Für das Sonstige Sondergebiet werden keine Anlagen der Telekommunikation benötigt. 
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Brandschutz 

Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist durch die Stadt sicherzustellen. 

Die Vorgaben des Brandschutzes werden beachtet. Die Zufahrt für die Feuerwehr wird über 

die vorhandene Zufahrt von der Bundesstraße B110 kommen, ermöglicht. Weiterhin ge-

währleistet die vorhandene Wegeführung die Erreichbarkeit der Teilbereiche für die Feuer-

wehr in Form einer Umfahrung. 

Die Module der Photovoltaikanlage werden auf einem Trägersystem aus Stahl und Alumi-

nium (nicht brennbar) montiert, deren Pfosten in den Boden gerammt werden. Die Brandge-

fahr geht daher nicht von der Anlage, sondern von der darunter befindlichen Vegetation 

aus. Diese wird durch die mehrmalige Maht pro Jahr vom Eigentümer der Anlage gepflegt. 

Somit soll einer Brandentstehung von vornherein entgegengewirkt werden. 

 

Hinweis: 

Die für den Betrieb einer Photovoltaikanlage verwendeten Materialien sind zum Teil nicht 

brennbar bzw. schwer entzündlich. Sollte es dennoch zu einem Brandfall kommen, wäre 

der Versuch, die Photovoltaikanlage mit Wasser zu löschen lebensgefährlich, da auch bei 

Abschaltung des Trafos sowie Wechselrichter die Photozellen der Paneele weiterhin Strom 

erzeugen würden. Es wird empfohlen die Anlage im Brandfall kontrolliert abbrennen zu las-

sen. 

Vorrangig sind die Trafostationen mit Handfeuerlöschern auszurüsten. Es wird der Einsatz 

von Paneelen mit möglicher Abschaltung an der Platte empfohlen.   
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8. Planinhalt und Festsetzungen  

Die im Folgenden kursiv gefassten Texte dienen der Erläuterung und Begründung der Fest-

setzungen. 

 

 

2. Maß der baulichen Nutzung - Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 und § 17, 18 

BauNVO) 

2.1. Unterer Bezugspunkt für die Höhe der, für den Betrieb der Photovoltaikanlage not-

wendigen baulichen Anlagen im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen 

(Trafos) ist die Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 

2016. 

2.2. Die maximal zulässige Höhe der Trafos im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaik-

anlagen wird auf 1,80 m über Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbe-

zugssystems DHHN 2016 festgesetzt. 

2.3. Die maximal zulässige Höhe der Modultische im Sonstigen Sondergebiet Photovol-

taikanlagen wird auf 4,00 m über Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbe-

zugssystems DHHN 2016 festgesetzt. 

2.4. 

 

 

 

 

 

Zulässig sind Zaunanlagen bis zu einer max. Höhe von 2,0 m (amtlichen Höhenbe-

zugssystem DHHN 2016). 

Die Zäune sind ohne durchlaufende Zaunsockel zu errichten. Es sind lediglich 

Punktfundamente für die Zaunpfähle erlaubt. 

„Unter Berücksichtigung umgebungsbezogener Belange soll mit der Höhenfestset-

zung verhindert werden, dass die Anlage aufgrund einer zu großen Höhenent-

wicklung eine unerwünschte Fernwirkung entfaltet.“ 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO) 

 Die geplante Nutzung unterscheidet sich wesentlich von den in den Baugebieten 

§§ 2 -10 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen. 

1.1. Das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlagen “ 

dient der Gewinnung von elektrischer Energie aus Sonnenenergie. 

Es erfolgt die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 

BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage “, welches 

der Unterbringung von Modulen der Solarstromerzeugung in Schrägaufstellung 

sowie den zugehörigen technischen Vorkehrungen und Einrichtungen dient. 

1.2. In dem Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen sind die für den Betrieb einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage bauliche Anlagen (Modultische mit Solarmodulen 

sowie Wechselrichter, Einfriedung, Trafostationen, Zufahrten und Wartungsflä-

chen) zulässig.  

1.3. Die im Sonstigen Sondergebiet Photovoltaikanlagen festgesetzten baulichen Anla-

gen und Nutzungen sind nur bis zum Zeitpunkt der Stilllegung der Photovoltaik-

Anlage zulässig. 

1.4 Für die Teilfläche 2 wird zur Realisierung des Photovoltaikvorhabens gemäß § 9 

Abs. 2 Satz 2 BauGB ab dem Zeitpunkt der Wiederherstellung der Oberfläche für 

eine Nachnutzung des Kiestagebaus ein „sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweck-

bestimmung Photovoltaikanlagen “ festgesetzt. 
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2.5 Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet gemäß § 17 Abs. 

1 BauNVO auf 0,6 begrenzt. Eine Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 

BauNVO ist ausgeschlossen. 

„Die GRZ ist eine Verhältniszahl, die angibt, wieviel Quadratmeter Grundfläche je 

Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Folglich bestimmt die GRZ den 

überbaubaren Flächenanteil eines für die Nutzung vorgesehenen Grundstückes 

und gibt damit den Versiegelungsgrad sowie die bauliche Dichte wieder. Die Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlage wird aus reihig angeordneten Kollektoren gebildet, die 

in verschattungsfreien Abständen auf in den Boden gerammten Montagegestellen 

aufgeständert werden. 

Daher bildet die GRZ in der vorliegenden Planung nicht den Versiegelungsgrad ab. 

Sie beschreibt den überbaubaren Flächenanteil, der von den äußeren Abmessun-

gen der Modultische in senkrechter Projektion auf den Boden überschirmt wird. 

Da sich die Kollektoren dachartig oberhalb der Erdoberfläche befinden, bedecken 

sie zwar eine große Fläche. Die tatsächliche Versiegelung beschränkt sich jedoch 

punktuell auf die Gründung (Verankerung) der Montagegestelle und der erforderli-

chen technischen Nebenanlagen. Die Maßfestsetzung der GRZ von 0,6 dient einer 

möglichst optimalen Ausnutzung des Plangebietes für die Errichtung der Photovol-

taik-Freiflächenanlage und damit einem sparsamen und schonenden Umgang mit 

Grund und Boden im Sinne der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB. Eine Über-

schreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO Satz 2 ist aufgrund der begrenz-

ten zulässigen Art der Nutzung nicht erforderlich und damit nicht zulässig.“ 

 

3. Bauweise und Baugrenzen/ Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen (§ 9 Abs. 1 BauGB und § 22 BauNVO) 

3.1. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt und um-

grenzen die Fläche, auf der die Aufstellung der Solaranlagen und die Errichtung 

der baulichen Nebenanlagen zulässig sind.  

„Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen bilden die überbaubare Fläche 

ab, innerhalb derer die Errichtung der zulässigen Nutzungen möglich ist. Damit 

werden in erster Linie die Aufstellbereiche bzw. die Verteilung der Modultische 

und des Stromspeichers auf der Grundstücksfläche des sonstigen Sondergebietes 

„Photovoltaik-Freiflächenanlage“ geregelt. Durch die festgesetzten Baugrenzen 

wird lediglich die zulässige Lage der baulichen Anlagen der Hauptnutzung gere-

gelt. Die zur Errichtung, dem Betrieb, der Wartung und dem Rückbau der Photo-

voltaik-Freiflächenanlage erforderlichen Nebenanlagen sind gemäß § 23 Abs. 5 

BauNVO generell auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.“ 

3.2. Die überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Nebenanlagen und unterhalb 

der Solarmodule sind als extensives Grünland zu nutzen und zu erhalten. Auf 

diese Weise wird eine Verschattung der Solarmodule durch aufwachsenden Pflan-

zenbewuchs entgegengewirkt. 
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4. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 

BauNVO) 

 Nebenanlagen sind nur zulässig, sofern sie dem Betrieb der Anlagen zur Gewinnung 

regenerativer Energien (Solaranlagen) dienen und diesen Anlagen deutlich zugeord-

net sind. Garagen und überdachte Stellplätze sind innerhalb des Sonstigen Sonder-

gebietes unzulässig. 

 

5. Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

 Die Verlegung von Erdkabeln ist im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes zu-

lässig. Die Erdkabel stellen die notwendigen Verbindungen zwischen den Solarmo-

dulen und den Wechselrichtern her.  

 

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

6.1 Es wird eine Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.    

Die Nutzung der Verkehrsflächen mit privater Zweckbestimmung ist ausschließlich 

für die Feuerwehr sowie für die mit der Errichtung und im Zusammenhang mit den 

im Sondergebiet festgesetzten Nutzungen zulässig. 

6.2 Es wird ein Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

Die äußere verkehrliche Erschließung lässt sich über die Gemeindestraße herstel-

len. 

Um die Klarstellung der verkehrlichen Erschließung eindeutig festzulegen, wird 

die entsprechenden Anschlussstelle in Verbindung mit der Festsetzung der Ein- 

und Ausfahrt geregelt. 

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über Betriebswege und Zufahr-

ten, die in Abhängigkeit der Aufstellung der einzelnen Modultische angelegt wer-

den. Eine Erforderlichkeit zur Festsetzung der Wartungswege als Verkehrsflächen 

besteht nicht, da sich diese der Zweckbestimmung des Sonstigen Sondergebie-

tes zuordnen lassen  
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7. 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25, 25 Buchstabe a,  BauGB) 

Ziel ist der Erhalt möglichst vielfältiger Lebensräume für Flora und Fauna sowie 

deren Verbindungen zueinander. Diesem Ziel wurde insofern schon Rechnung ge-

tragen, indem ein konflikt- armer Standort für die Anlage der Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage gewählt wurde. Ackerfluren gehören zu den Individuen- und arten-

ärmsten Lebensräumen! 

 
Grünordnerische Festsetzungen  

7.1 Im Nordwesten des Plangebietes wird eine Fläche für Naturschutzmaßnahmen 

festgesetzt.  

7.2 Die Gehölze im Norden werden zur Erhaltung festgesetzt. 

7.3 Im Nordwesten des Plangebietes werden zwei Flächen als gesetzlich geschütztes 

Biotop festgesetzt. 

 
Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Fällungen und Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 

durchzuführen. 

V2 Im Zusammenhang mit der Planung wird ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

erstellt. Im Ergebnis werden notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen bezüg-

lich Reptilien, Amphibien und Avifauna, wie Bauzeitenregelung, fachliche Beglei-

tung während der Arbeiten sowie CEF-Maßnahmen festgelegt. Die Einhaltung und 

Begleitung der benannten Maßnahmen sowie die Dokumentation dieser ob-liegt 

einer ökologischen Baubegleitung. 

V3 Die Modulrand- und Zwischenflächen dürfen nur außerhalb des Zeitraumes vom 

15. April bis 01. August mit Balkenmähern, unter Beseitigung des Mahdgutes ge-

mäht werden. Die Schnitthöhe darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des 

Aufwuchses ist nicht zulässig. Auf Düngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu 

verzichten. 

V4 Entlang im Bereich der Anpflanzfestsetzung ist eine Sichtschutzhecke, aus-schließ-

lich aus Sträuchern, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind fol-gende Pflan-

zen zu verwenden: Heister der Arten Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holz-

apfel, Eberesche, Schlehe, Pfaffenhütchen, Schneeball, Weiß-dorn, Strauchhasel. 

Ein Rückschnitt der Sträucher außerhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung 

und Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde (uNB) ist zulässig, wenn 

die Leistung der PV- Anlage durch die Gehölze beeinträchtigt wird. Die Hecken 

dürfen für Zufahrten unterbrochen werden. 
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9. Hinweise als Teil des Planinhaltes/ nachrichtliche Übernahmen 

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise wurden in die Planzeichnung/textliche Festsetzun-

gen Teil B aufgenommen und sind bei der weiteren technischen Planung und deren Umset-

zung zu berücksichtigen. 

Hinweise werden entsprechend der Inhalte der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Be-

lange ergänzt, die im Zuge der Beteiligung mitgeteilt werden und im Zuge des Abwägungs-

prozesses in die Bauleitplanung einfließen.  

 

 
Kompensationsmaßnahmen 

M1 Das Kompensationsdefizit ist durch Maßnahmen außerhalb des Plangebietes zu 

decken, die einen Wert von 185.874 Kompensationsflächenäquivalenten aufwei-

sen. 

 

1. 
Bodendenkmalpflege 

 
Maßnahmen zur Sicherung von Bodendenkmalen 

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schiedlich und verbindlich der 

unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

anzuzeigen. 

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterun-

gen, Abbrüche usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschüttete 

Gewölbe, Verfüllungen von Gräben, Brunnenschächte, verfüllte Latrinen- und Ab-

fallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen (Hinweise auf verfüllte 

Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie 

Keramik, Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktio-

nen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, 

Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese gem. § 11 

Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzei-

gen. Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, 

den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert 

des Gegenstandes erkennen. 

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem 

Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der 

Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denk-

malschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die 

sachgemäße Untersuchung oder die Bergung des Denkmals dies erfordert. 

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie 

bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kul-

tur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 
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10. Weitere Hinweise  

Die weiteren Hinweise sind bei der technischen Planung und deren Umsetzung zu berück-

sichtigen. Vor allem wird mit der Aufnahme in diese Begründung auf Hinweise aus den 

Stellungnahmen verwiesen. Diese Hinweise werden entsprechend der Inhalte der Stellung-

nahmen der Träger öffentlicher Belange ergänzt, die im Zuge der Beteiligung mitgeteilt wer-

den und im Zuge des Abwägungsprozesses in die Bauleitplanung einfließen. 

Sie sind für die nachfolgende weitere Planung relevant. 

sichtigen. Vor allem wird mit der Aufnahme in diese Begründung auf Hinweise aus den 

Stellungnahmen verwiesen, die im Zuge des Beteiligungsverfahrens mitgeteilt wurden. Sie 

sind für die nachfolgende weitere Planung relevant. 

 

10.1 Altlasten und Bodenschutz 

Das Altlastenkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Landesamt für Um-

welt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger Straße 12, 18273 

Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und Oberbürgermeister 

der kreisfreien Städte geführt. Zum Altlastenverdacht muss jeweils eine Abfrage im Zuge 

der Objektplanung erfolgen. Entsprechende Auskünfte aus dem Altlastenkataster sind dort 

erhältlich. Die untere Bodenschutzbehörde weist im Allgemeinen für Baumaßnahmen auf 

die Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes hin.  

Zu beachten ist auch das Bundes-Bodenschutzgesetz und das Landesbodenschutzgesetz. 

Gemäß § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich 

so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und 

somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grunds-

ätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen.  

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 

dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-Boden-

schutzgesetz Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 

zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 

Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Ver-

wertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. 

Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z.B. abartiger, muf-

figer Geruch, anormale Färbung des Bodenmaterials, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, 

Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist die untere Bodenschutzbehörde im Umweltamt des 

Landkreises umgehend zu informieren. 
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10.2 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) einer nachweislich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Be-

seitigung zuzuführen. Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 

sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene 

Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.). 

Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabenraum die Lagerung von Baustoffen 

flächensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie möglich auf vorbelasteten bzw. 

entsprechend befestigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschi-

nen und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Aus-

wirkungen auf den Boden so gering wie möglich zu halten. Nach Beendigung der Baumaß-

nahme sind Flächen, die temporär als Baunebenflächen, Bauzufahrten oder zum Abstellen 

von Fahrzeugen genutzt werden wieder herzurichten. Insbesondere sind die Bodenverfesti-

gungen zu beseitigen. 

Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des 

Bodens auftreten, ist der Landrat zu informieren. Der Grundstückbesitzer ist als Abfallbesit-

zer nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des be-

lasteten Bodenaushubs verpflichtet. 

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend der Vorschriften des Kreis-

laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverord-

nung zu erfolgen. 

Bei Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelassenen 

Bauschuttaufbereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Hausmüll oder 

hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zugelassene Deponie ist untersagt. 

Vor Beginn der Umbau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten ist eine Überprüfung auf das 

Vorhandensein asbesthaltiger Materialien und Bauteile erforderlich. Bei Abbruch, Transport 

und bei Ablagerung von Zementasbestbestandteilen (Abf.Sch Nr. 170105) sind die Forde-

rungen der TRGS 519 strikt einzuhalten. 

Nachweisliche kontaminierter Straßenaufbruch, Bauschutt oder Bodenaushub ist als gefähr-

licher Abfall einzustufen und darf nur in dafür zugelassenen Anlagen durch entsprechende 

Unternehmen entsorgt oder behandelt werden.  

Zu diesen gefährlichen Abfällen zählen auch Teerpappen bzw. mit Teerpappen behaftete 

Baustoffe, teerhaltige Isolierpappen bzw. teerhaltiger Straßenaufbruch. 

Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos 

zu verwerten (§ 7 KrWG) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht möglich oder wirt-

schaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 

15 KrWG).    

 

10.3 Umgang mit anfallenden Abfällen beim Rückbau  

Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos 

zu verwerten (§ 5 KrW-/AbfG) oder, soweit eine Verwendung technisch nicht möglich oder 

wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen 

(§ 10 KrW-/AbfG).“ 
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10.4 Denkmalpflege 

Im Allgemeinen gilt: Alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung, wenn das 

Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt ist, sind genehmigungspflichtig. Gemäß § 7 Abs. 

1 DSchG M-V ist die untere Denkmalschutzbehörde bzw. gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V 

die zuständige Behörde Genehmigungsbehörde. 

Insbesondere muss vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Doku-

mentation der betroffenen Teile der mit der Farbe (Blau) gekennzeichneten Bodendenkmale 

sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahme trägt der Verursacher des Eingriffs 

gemäß § 6 Abs. 5 DSchG M-V. Uber die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung 

und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Hinweise: 

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Lan-

desamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 

 

10.5 Straßenverkehrswesen 

Es wird auf die rechtzeitige und entsprechend den Vorschriften notwendige Beteiligung der 

Behörde in Bezug auf Bauarbeiten, die die Erschließungsstraßen berühren, hingewiesen.  

Bei Baumaßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, mit 

denen für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. Eine Gewährleistung des 

Anliegerverkehrs, des Schülerverkehrs und der Rettungsfahrzeuge müssen gegeben sein. 

Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-

nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 

Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 

Baumaßnahme zu beachten. 

Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-

lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 

Bei der Anbindung an das öffentliche Straßennetz und bei Bauarbeiten im öffentlichen Ver-

kehrsraum (Gehweg, Straßen, usw.) durch den Bau ausführenden Betrieb ist zwei Wochen 

vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend § 44 Abs. 1 und 

§ 45 Abs. 1 und 6 StVO die Genehmigung auf Verkehrsraumeinschränkung bei der Stra-

ßenverkehrsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einzuholen. Der Antrag 

ist mind. 14 Tage vor Baubeginn einzuholen. 
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10.6 Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze in M-V und Vermessungs-

marken 

Befinden sich gesetzlich geschützte Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagen-

netze des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Plangebiet, sind diese zu sichern. Für wei-

tere Planungen und Vorhaben sind die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und 

Erhaltung der Festpunkte zu beachten. Es ist der Landkreis als zuständige Vermessungs- 

und Katasterbehörde zu beteiligen, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen 

das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen.  

Das geodätische Festpunktfeld und Grenzmerkmale aller Art dürfen nicht beschädigt und 

beeinträchtigt werden. Notwendige Sicherungen bzw. Verlegungen sind rechtzeitig zu be-

antragen. Das unberechtigte Entfernen bzw. Beschädigung ist nach § 37 des Gesetzes über 

die amtliche Geoinformations- und Vermessungsgesetz – (GeoVermG M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. M-V Nr. 23 S. 713), letzte berück-

sichtigte Änderung: Inhaltsübersicht, §§ 15, 22, 33, 36 geändert, § 24 neu gefasst durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Mai 2018 (GVOBl. M-V S. 193, 204), eine Ordnungswid-

rigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.  

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 

Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich geschützt. Wer 

notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Festpunkte gefährdet werden 

können, hat dies unverzüglich dem Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern mit-

zuteilen. 

 

10.7 Kampfmittel 

Munitionsfunde sind in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschließen. Konkrete und ak-

tuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelauskunft) der in Rede stehenden 

Flächen sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 

Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V) erhält-

lich. Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird vor Bauausführung empfohlen. 

 

10.8 Wasserwirtschaft 

Entsprechend dem Sorgfaltsgebot des §5 WHG ist bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit 

denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächenwasser, Grundwasser) verbunden sein 

können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigun-

gen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine wassergefährden-

den Stoffe in den Untergrund eindringen können, die zu einer Beeinträchtigung des Grund-

wassers führen können. 
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11. Flächenbilanz 

Sondergebiet                                  11,7 ha 

Grünfläche  0,5 ha  

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  15,5 m² 

Gesamt                                               12,2 ha 

 

 

 

12. Anlagen  

Begründung Teil II, Umweltbericht 

 

 

 

 

 


